
   Ort und Datum    
Referat 20 Stadtkämmerei 
und Finanzen 
Postfach 10 26 51       ______________________ 
45826 Gelsenkirchen 
 
 
Anmeldung eines Hundes zur Hundesteuer gemäß Hundesteuersatzung der Stadt Gelsenkirchen 
 
Angaben zum Hund 
 
Tag der Anschaffung                                             Alter                                                                     Rasse 
 
 
Bisheriger Hundehalter (Name und Anschrift) 
 
 
 
Hundehalter 
 
Name, Vorname 
 
 

Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 
 
 
 
Im Haushalt leben somit insgesamt ___ (Gesamtanzahl) Hunde. 
 

 Ich beantrage Steuerbefreiung   als Nachweis füge ich bei (z. B. ALg-2-Bescheid)  
 
Begründung:  __________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
Unterschrift 
 
Wenn Sie der Stadt Gelsenkirchen noch keine Abbuchungsermächtigung zu Ihrem Bank- oder Postgirokonto erteilt 
haben, sollten Sie die Vorteile des Abbuchungsverfahrens durch Ausfertigung der Einzugsermächtigung (sie unten) 
nutzen. 
 
Hier abtrennen und an umseitige Anschrift senden! 

……………………………… ……………………………………………… ……………………… …………………… ……………………

⇒            Einzugsermächtigung            ⇐ 
für die Stadt Gelsenkirchen 

 
Die Stadt Gelsenkirchen wird widerruflich ermächtigt, die zum unten angegebenen Forderungskennzeichen zu zahlenden 
Forderungen bei Fälligkeit zu Lasten des nachfolgend angegebenen Kontos einzuziehen: 
 

 Ab sofort    Ab ______________ 

 
 
 

Forderungskennzeichen  Name des Zahlungspflichtigen  
   

           
 

 
Bitte unbedingt 
angeben! 

 
 

Bankleitzahl des Geldinstitutes  Name und Sitz des Geldinstitutes  
   

         
 

 
 

Konto-Nr.  Name des Kontoinhabers 
   

           
 

 
 

GP 
 

-Wird von der Stadtkämmerei ausgefüllt!-  Anschrift des Kontoinhabers 
     

 
 

         

 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift des Kontoinhabers) 

Erfasst am: 



Sie haben sich einen Hund angeschafft! 
 
 
Ich wünsche Ihnen damit viel Freude. 
 
Allerdings sind mit der Hundehaltung auch Verpflichtungen verbunden, auf die ich Sie hinweisen 
möchte: unabhängig vom Alter des Tieres müssen Sie es innerhalb von zwei Wochen nachdem Sie 
es angeschafft haben, zur Hundesteuer anmelden. 
 
Die Hundesteuer 
ist halbjährlich zu entrichten und beträgt für 
 
einen Hund    117,00 € je Jahr 
zwei Hunde    135,00 € je Hund und Jahr 
drei und mehr Hunde  153,00 € je Hund und Jahr 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen –z.B. Blindenhund– ist eine Steuerbefreiung möglich. Nähere 
Auskünfte erteilen Ihnen gern Frau Baitz unter der Tel. 169-2263 und Herr Hahsiepen unter der Tel. 
169-2128. 
 
Mit Ihrem ersten Hundesteuerbescheid erhalten Sie die Hundesteuermarke. Ohne diese dürfen Sie 
Ihren Hund außerhalb Ihrer Wohnung nicht umherlaufen lassen. 
 
Besonderer Hinweis: 
Beachten Sie bitte, dass die steuerliche Anmeldung Ihres Hundes nicht die bei gefährlichen 
Hunden, Hunden bestimmter Rassen und großen Hunden bestehenden Verpflichtungen nach 
dem Landeshundegesetz NRW ersetzt. 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Internet unter landeshundegesetz.gelsenkirchen.de 
oder unter den Rufnummern 169-2201 und 169-2238 
 
Wenn Sie Ihren Hund anmelden, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite dieses 
Schreibens. 
 
Sie können Ihren Hund beim 
 
Referat 20 Stadtkämmerei 
und Finanzen 
Bochumer Str. 4 
Zimmer 507, Telefon 169-2263 oder 169-2128 
 
oder in einem der 
 
Bürgercenter 
Im Rathaus, Goldbergstr.12, Zimmer 1, Telefon 169-4040 
Horst, Schloßstr. 35, Telefon 169-6200 
Gelsenkirchen, Husemannstr. 32, Telefon 169-37 37 
Erle, Cranger Str. 262, Telefon 169-66 00 
 
anmelden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Stadtkämmerei 


